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(2) Bei der Wahl zum Ausländerbeirat wird die Briefwahl zugelassen. 
 

(3) Wird kein Ausländerbeirat gebildet oder löst sich dieser auf, wird eine Integ-
rationskommission gebildet. 

 

 
§ 8 Inkrafttreten 

 
Die Änderung der Hauptsatzung tritt nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
 

 
Mainhausen, den 17.06.2026 

 
Der Gemeindevorstand der 

Gemeinde Mainhausen 
 

 
 
Frank Simon 

Bürgermeister 
 


